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Berner Schalen – Häufig gestellte Fragen 
 

Wer kann die Berner Schalen erwerben? 

Gemeinden, Quartiervereinigungen, Leiste, öffentliche Einrichtungen, Kliniken, Hotels, 

Restaurants, etc.  

 

Wo können die Schalen aufgestellt werden?   

Ausserhalb der Stadt Bern ist die Aufstellung im öffentlichen oder halböffentlichen 

Raum möglich (Details zur Schalengestaltung siehe Vertragsbedingungen). 

Innerhalb der Stadt Bern ist nach Rücksprache mit der Stadtgärtnerei Bern die 

Aufstellung im halböffentlichen und im öffentlichen Raum möglich.  

 

Wie werden die Schalen bepflanzt? 

Für die Bepflanzung der Schalen gelten grundsätzlich bestimmte Richtlinien, denen die 

Käuferin bzw. der Käufer beim Kauf zustimmt. Auf diese Weise wird ein attraktives 

Erscheinungsbild der Schalen im öffentlichen und halböffentlichen Raum gewährleistet. 

Die Käuferin bzw. der Käufer sorgt entweder selbst für eine entsprechende Bepflanzung 

oder kann mit der Stadtgärtnerei Bern ein Bepflanzungsabonnement vereinbaren. Die 

Stadtgärtnerei Bern übernimmt in diesem Fall die Bepflanzung und Pflege der 

Blumenschalen. Sofern die Stadtgärtnerei Bern das jeweilige Bepflanzungskonzept der 

städtischen Schalen anwenden kann, fallen nur die jährlichen Kosten für die 

Bepflanzung und den Unterhalt an. Bei Spezialwünschen bezüglich der Bepflanzung 

kann gegen Entgelt im Rahmen des Bepflanzungsabonnements ein 

Bepflanzungskonzept für sechs Jahre ausgearbeitet werden. Das 

Bepflanzungsabonnement beinhaltet ebenfalls die jährliche Bepflanzung und Pflege. 

 

Angaben zur Bestellung 

Aus produktionstechnischen Gründen beträgt die Mindestbestellmenge vier Schalen. 

Eine Bestellung ist jederzeit möglich. Die Lieferfrist beträgt in der Regel 10 bis 12 

Wochen. 

 

Was kosten die Blumenschalen? 

Die Kosten sind von der Entwicklung der Rohstoffpreise abhängig und unterliegen daher 

gewissen Schwankungen. Die aktuellen Kosten entnehmen Sie der jeweils gültigen 

Preisliste. 

 


